
Ausschreibungshinweise 

STADTFEST ZWICKAU 
24. - 27. August 2023 

 

Am letzten Augustwochenende heißt es wieder „Party pur! Und Du mittendrin“, wenn die 

Jubiläumsausgabe des Zwickauer Stadtfestes steigt. Vier Bühnenstandorte im Herzen der 

Stadt, ein buntes Treiben aus Händlern und Gastronomen sowie ein großer 

Familienbereich im Muldeparadies laden dann wieder zum Feiern, Flanieren, Bummeln 

und Genießen ein. 

 

Impressionen der letzten Stadtfeste unter: www.stadtfest-zwickau.de  

 

 

Zu vergeben ist die Konzessionsfläche „Vorplatz Zinna“. (siehe Flächenplan) 

 

Folgende Anforderungen werden an das Konzept gestellt:  

 

Zielgruppe 

Das zu vergebende Areal soll vordergründig die Zielgruppe der 18 bis 25-Jährigen 

ansprechen.  

 

Programmangebot  

Das Programm sollte aus unterschiedlichen DJ-Sets bestehen. Die Programmgestaltung 

erfolgt in Abstimmung mit dem Stadtfestteam und sollte keine inhaltlichen 

Überschneidungen zur Programmgestaltung der anderen Bühnen enthalten. 

 

Veranstaltungs- und Programmzeit  

 

Freitag, 25. August 19 Uhr bis 1 Uhr (VA-Ende nur für Standort „Zinna“) 

Samstag, 26. August 14 Uhr bis 1 Uhr  

Sonntag, 27. August  14 Uhr bis 22 Uhr  

 

Zwischen dem Bühnenstandort Domhof sowie dem Standort „Zinna“ muss eine enge 

Abstimmung zum Thema „Lärmpegel“ erfolgen, damit beide Standorte keine 

Beeinträchtigung erfahren.  

 

Rahmenbedingungen  

Der Konzessionär verpflichtet sich, sämtliche Getränke über die Zentrallogistik des 

Stadtfestes zu beziehen. Des Weiteren ist auf der Konzessionsfläche das einheitliche 

Bechersystem des Stadtfestes anzuwenden. 

 

Flächenplanung  

Die Flächengestaltung muss sich in das Gesamtkonzept des Zwickauer Stadtfestes 

einfügen. Darüber hinaus ist es wünschenswert, dass eine vorherige Absprache mit der 

angrenzenden Privatfläche hinsichtlich der Flächenplanung erfolgt. 

 

Die sicherheitsrelevanten Aspekte (Sperrflächen der Feuerwehr, Fluchtwege, etc.) sind 

bei der Flächenplanung zu beachten. Der Konzessionär trägt die 

Verkehrssicherungspflicht für die oben genannte Fläche. Die Aus- und Einfahrt mit einem 

Kraftfahrzeug während der Veranstaltungszeit ist nicht gestattet. 

  

Die Bereitstellung von Medien (Strom/Wasser) ist teilweise nur eingeschränkt möglich. 

 

Bewerbungsfrist: 28. Februar 2023 



Folgende Unterlagen müssen bis zum Ende der Bewerbungsfrist vollständig eingereicht 

werden:  

 

- Konzept für die zu vergebende Konzessionsfläche  

o Inhaltliche Beschreibung 

o Flächenplan mit möglichen Ständen (Größe, Strom, Wasser) 

- Referenzen  

- Angebot zur Vergütung der Konzession 

 

Verhandlungen mit den Anbietern zu den abgegebenen Angeboten behält sich das 

Kulturamt vor. 

 

Sie können die Bewerbungsunterlagen entweder per Mail (kulturamt@zwickau.de) 

  

oder 

 

per Post an folgende Adresse senden: 

 

Stadtverwaltung Zwickau 

Kulturamt 

PF 200933 

08009 Zwickau 

 

 

 

 

Zulassungen bzw. Absagen werden vom Veranstalter bis zum 15. März 2023 erteilt. 
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